
II - 11105 der Beilagen zu den Stcnogrn.phischen Protokollen .. 
..... H" 

Nr. 55fZ IJ 

i990 <>05- ~ 6 

des Nationalrates XVII. Gcsctzgcbungspcriodc 

der Abgeordneten Dr. Graff 

und Kollegen 

A n fra g e 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 

betreffend ein Formular für die Rechtsmittelerklärung in Strafsachen 

Im Landesgericht für Strafsachen Wien ist oder war bis vor kurzem das 

mitfolgende Formular in Verwendung, das zur Anmeldung von Rechts­

mitteln, aber auch zum Verzicht auf Rechtsmittel in Strafsachen 

bestimmt ist. 

Dieses Formular hat wiederholt zu Mißverständnissen und zu 

Erklärungen geführt, die von den Rechtsmittelinstanzen als 

Rechtsmittelverzicht gewertet wurden, obwohl der Betroffene 

behauptete, einen Rechtsmittelverzicht nicht abgegeben oder doch 

nicht gewollt zu haben. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundesminister für Justiz die 

A n fra g e 

I. Wird dieses Formular beim Landesgericht für Strafsachen Wien noch 

verwendet? 

2. Halten Sie dieses Formular für einwandfrei? 

3. In welchen Punkten und aus welchen Gründen ist das Formular 

rechtlich unrichtig oder doch irreführend, unerwünscht oder 

unzweckmäßig? Dies insbesondere 
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a) im Hinblick auf das Fehlen einer Erläuterung, ob und aus 

welchen GrUnden Nichtigkeitsbeschwerde oder Berufung bzw. 

Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld oder Strafe erhoben werden 

kann; 

b) im Hinblick auf das Fehlen einer Belehrung Uber das Recht, 

einen Rechtsmittelverzicht zu widerrufen, nach § 268 Abs 2 StPO; 

c) im Hinblick auf die geforderte Erklärung, die Strafe einst­

weilen antreten zu wollen, "da ich Berufung nicht gegen die 

Strafart erhebe" oder "da ich die Berufung weder wegen 

Nichtigkeit noch wegen Schuld noch wegen der Strafart 

erhebe" angesichts der nunmehrigen Fassung des 

§ 294 Abs I zweiter Satz StPO; 

d) im Hinblick auf den pauschal "auf alle anderen, mir etwa zu­
stehenden Rechtsmittel" zu erklärenden Verzicht; 

e) aus sonstigen GrUnden, wenn ja, aus welchen? 

4. Werden Sie dafUr sorgen, daß dieses Formular im Landesgericht fUr 

Strafsachen Wien nicht weiter verwendet wird? 

5. Sind Sie bereit, für die Rechtsmittelerklärung, die nicht 

unmittelbar am Schluß der Hauptverhandlung nach Belehrung durch den 

Vorsitzenden (Einzelrichter), insbesondere vom Verurteilten in der 

weiter andauernden Untersuchungshaft, abgegeben wird, ein geeignetes 

Formular durch das Bundesministerium fUr Justiz auflegen zu lassen, 

das 

1. dem Gesetz entspricht, 

2. Ubersichtlich und verständlich ist und 

3. irrtUmlichen Erklärungen nach Möglichkeit 
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P POT 0 K 0 L L _ ..... _-----

1'.., 

des Gefanganenh~uses r d€s Landesge~ichtea f~r Strnfsachan ~ien 

(Hamu und 'J.'ltcl des Beanlt,m) 

Ll. '-Häftl 0 '" .. H:.lftr •. 'tu.m: ........ 

G('f]l?n:laB ,'\rn . .... . ...... 

d83 Landosgerichtes far Strafsachen Wien, GZ. 

meldE': ich an ~ 
A++) 

(Nur ausfUllen bei Rechtsmittelann~ldung gegen 

das Urteil eines Schöffen- oder G08c~lornen­

gerichtes} 

diE'; Nich tigJ<:ei tzbeDch~ICrdt; +) 

di~ BCl!ufung+) 

DiQ ~nqnbo der ~ichtiqkoitsgründe wird der sehriftlich~n Auo­

führung dr;~ hü;!!Oit .:mg,:;;mf,,;ldcten Rüchtt1!nittels vorbeh:.11tcn. +) 

-Da ich Berufung nidht ge~Qn die Str~fart erhebe, crklhre 1eh o 
+ die Straf~ .;·:inst'·Jcilen antreten zu wollen. ) 

B++) 

(Nur flUS fil! 1 an. be i 'Rech tsmi t tc 1 i?.lln'.U 1 r1U!lg 

gcrt(!n dfiS Urb,"l1 1 ~!D9:g_~?:!!!!~!.f:!.9.h:c.~~;t:e) 
!I' f d i l,·1.· --jo, .•..• ':') (11'2 Beru uno::r un . Z"lnr \'ll':,:qen N c •• ~.J'·:J ,,~J.~ 

1,17€90n SchUld +) 

wegen straf~ y) 

Da ic~ dia Berufung weder wegen Nichtigkeit noch wo' ~n Schuld 
r:och \·'!':.!'](:.lll d-:-r ßtrafilrt \3rh0be, crJ~lürG ich die: ßt.r.:1X\:: ,.d.n.:.it­

weilen nntr~ten zu wOllen.+) 

A) und 3) 

Ich orkHiro .'lnßerdem, daß ich foltjende I:\elc;hrung Grh<..l·~~m hab>;.: ~ 

Die! l\\1sfLlhrung j\.:ldes P.üchtsmittel.3 1st binn·:m J.~ 'l'i:'lCje;n 

nD.ch ~!.ust011ung dc:r Urh:ilsausfertigung in z~"·.df·3.ch(::r 

i\usf':')rti<JllnS' vori',n!ouen od·.:;r bc:li Gericht zu J.:):"ctc..'l:oll 

zu 9"·/)(;:n. .l3ine schriftl ich(! .Aus fi.ihrung der. ).lieh U.gJ:t .. d. ~:s·· 
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beschwerde k.::inn nur durch c.inE:n Verteidiger 
E.!rfolgen 0 

Ich vc~rzicht() ausdrücl:lich auf alle andGr'::m, mir (.:tl'T<:\ zuso;:olo)hunden 
Re'ci~t~1Tli t.telo +) 

Ich bitte um Rcigaof:: tdnes Vcrtoidigürs für die Ausführun9 dos 

Rccht3mi ttels und Zustellu.ng einer Urteilsnbt:lchrift 
+ an dit~SE;n } 

Zustüllun9 einer Urteilsühschrift an meinem nusgewiusenen 

Vurtaidig0r zwecks Ausflihrung des an~emeldeten Rechts­
mittels +) 

Zustellung einer Urteilsabschrift zwecks persönlicher 
+ AusfGhrung der Bnrufung ) 

Vorfi.ihrun l] vor den Richter zwecks Ausführung 

des angemeldeten Rechtsmltbal zu Protokollo +) 

(Unterschrift des au.fnehrnQnden ßcrumtcn) IUntcrschrift d o Häftl o) 

Dem Landosgericht 

für Strafsachen Wien, Abt o: 

zuständigkeits halber fib2nnittolt o . 

+) Nichtzutreffendes streichen 

(Stempel und Unter:;:chrift der 

Direktion p Leitung des 
+ Gcfangenenhauses ) 

++) Entwoder AbB. h) odor Abs. B) streichon 

HK/IO a/76/236(IX/34) 
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